
Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit dieselbetriebenen Hochdruckreinigern

Gefahren für den Mensch
· Die Schneidwirkung des Hochdruckstrahls kann zu schweren Verletzungen führen.
· Brandgefahr durch den Treibstoff

Technische Schutzmaßnahmen
· Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden, die 

aufgrund ihrer Kennzeichnung für den zulässigen Beriebsüberdruck des 
Druckerzeugers ausgelegt sind.

· Bei Betriebstemperaturen über 100 °C muss an Schläuchen die max. zulässige 
Betriebstemperatur angegeben sein.

Organisatorische Schutzmaßnahmen
· Schlauchleitungen nicht einklemmen, über scharfe Kanten führen, mit Fahrzeugen 

überfahren.
· Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden.
· Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen.
· Abzugshebel der Spritzpistole oder Fußschalter der Spritzeinrichtung während des 

Betriebs nicht festsetzen.
· Gegenseitige Gefährdung bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Spritzeinrichtungen 

vermeiden.
· Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten 

sichern.
· Den Treibstoffbehälter nicht bei laufendem oder heißem Motor aufsetzen.
· Verschließen Sie den Treibstoffbehälter und den Kanister unverzüglich.
· Dämpfe nicht einatmen.

Persönliche Schutzmaßnahmen
· Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Kopf- 

und Gesichtsschutz, ggf. auch Atemschutz.
· Hochdruckstrahl nie auf Personen richten.

· Bei Mängeln ist die Maschine außer Betrieb zu nehmen und der nächste Vorgesetzte oder sein 
Stellvertreter muss informiert werden.
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Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
· Selbstschutz beachten; Verletzte bergen.
· Verbrennungen kühlen; verletzte Gliedmaßen ruhigstellen.
· Den Verletzten beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen.
· Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.
· Ruhe bewahren!

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:
Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.

· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von einer hiermit beauftragten 
Person durchgeführt werden.

· Das Gerät und seine Schutzeinrichtungen müssen regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, durch
eine vom Unternehmer beauftragte Person auf Funktionssicherheit geprüft werden.

· Treibstoff, der versehentlich beim Betanken verschüttet wurde, unverzüglich aufwischen.

Rechtliche Folgen 
Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen haben.
Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird 
entsprechend geahndet.
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